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REGLEMENT – 

Schwimmkurse freiwilliger Schulsport 
 

 
Das vorliegende Reglement gilt für alle Schwimmkurse des freiwilligen Schulsports. Es bietet den 

Leitungspersonen sowie den Teilnehmenden und deren Eltern / Erziehungsberechtigten einen 

Überblick über die geltenden Bestimmungen und Richtlinien.  

 

In den Schwimmkursen des freiwilligen Schulsports sollen sich sowohl die Teilnehmenden als auch 

die Leitungspersonen sicher und wohl fühlen. Um dies zu gewährleisten, ist das vorliegende Reg-

lement für alle Beteiligten verbindlich. Ein respektvoller Umgang zwischen allen Parteien wird dabei 

als selbstverständlich erwartet. 

1. Allgemein 

 Es gelten die jeweiligen Vorgaben, Regeln und Verordnungen der jeweiligen Standorte. 

 Den Anordnungen des Betriebspersonals und der Leitungspersonen ist Folge zu leisten. 

 Hinweisschilder und Bodenbeschriftungen sind zu beachten.  

2. Benutzung von Garderoben, Duschen und Schwimmhalle 

 Die Teilnehmenden müssen sich in den für ihr Geschlecht vorgesehenen Garderoben umklei-

den. Weiblich gelesene Kinder benutzen die Garderoben für Mädchen und männlich gelesene 

Kinder jene für Jungs.  

 Eltern / Erziehungsberechtigten ist der Zutritt in die Garderoben und Duschen nicht gestattet. 

Sowohl vor, während und auch nach den Kurszeiten. Benötigt ein Kind besondere Unterstüt-

zung, bittet der freiwillige Schulsport um Kontaktaufnahme vor dem ersten Kursbesuch, damit 

bilateral eine Lösung gefunden werden kann (fss@bs.ch / 061 267 57 36). 

 Der Duschbereich und die Schwimmhalle dürfen nicht mit Strassenbekleidung oder -schuhen 

betreten werden. 

 Essen, Trinken und Rauchen sind in der Schwimmhalle sowie Garderoben verboten.  

 Trottinette und andere Fortbewegungsmittel sind in den dafür gekennzeichneten Parkfeldern 

ausserhalb des Gebäudes zu parkieren. 

3. Gesundheit 

 Personen mit offenen Wunden, Hautallergien oder ansteckenden Krankheiten dürfen die 

Schwimmhalle nicht betreten. 

 Bei Fieber, Ohren- oder Augenentzündung, Durchfall, Läusen, starker Erkältung und starkem 

Husten gilt für die Teilnehmenden absolutes Schwimmverbot. 
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4. Foto und Film 

 Das Fotografieren und Filmen ist in allen Schwimmkursen ausdrücklich verboten. Dies hat 

rechtliche Hintergründe und soll die Teilnehmenden sowie die Kursleitenden schützen. 

 Bei begründeten Gesuchen und im Einverständnis mit den abzubildenden Personen, kann das 

Sportamt das Fotografieren und Filmen erlauben. 

5. Verhalten 

 Vor dem Schwimmunterricht sind alle Teilnehmenden aufgefordert, sich im dafür vorgesehe-

nen Duschbereich der Garderobe, gründlich zu duschen.  

 Das Duschen mit Seife oder Duschmittel ist nur im Duschbereich der Garderoben erlaubt.  

 Das Rennen ist im Duschbereich und der Schwimmhalle zu unterlassen. 

 Das Schwimmen ist nur in Badebekleidung erlaubt. Unter der Badebekleidung darf keine Un-

terbekleidung getragen werden. 

6. Sicherheit 

 Den Teilnehmenden ist der Zutritt zur Schwimmhalle aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung 

der Leitungspersonen erlaubt.  

 Lange Haare müssen mit einem Haargummi zusammengebunden werden. Optional können 

die Teilnehmenden auch eine Badekappe tragen. 

 Eltern / Erziehungsberechtigte halten sich nur so kurz wie nötig im Gang der Schwimmhalle 

auf.  

 Der Fluchtweg muss stets gewährleistet sein. Eltern / Erziehungsberechtigte, die während der 

Kurszeit im Gang warten, haben sich zwingend daran zu halten (Gänge, Türen und Treppen 

freihalten). 

7. Versicherung 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Für Schäden, Diebstahl oder Verlust von Gegen-

ständen wird nicht gehaftet. 

8. Ausschluss 
Stört eine teilnehmende Person oder eine Begleitperson einen Kurs erheblich, gefährdet andere 

Teilnehmende oder verstösst gegen das Reglement des jeweiligen Standortes, so sind die Lei-

tungspersonen nach erfolgloser Verwarnung berechtigt, die Person mit sofortiger Wirkung aus dem 

Kurs auszuschliessen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Basel, Dezember 2025 
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